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– Starnberger See: Starnberger Bucht und
Seepromenade, Stadt Starnberg und
Karpfenwinkel, Gemeinde Tutzing OT Unter-
zeismering

– Wörthsee: Mausinsel, Gemeinde Inning OT
Bachern

– Würm: Starnberger See bis einschließlich
Leutstetten.

Die Karte ist Bestandteil dieser Allgemeinver-
fügung.

2. Die Festlegung kann jederzeit ganz oder teil-
weise widerrufen werden, insbesondere wenn
die Voraussetzungen für die Gebietsfestlegung
nicht mehr vorliegen.

3. Kosten werden nicht erhoben.
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach

der Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwal-

tungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende
Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich
bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbe-
lehrung im Landratsamt Starnberg, Strand-
badstraße 2, 82319 Starnberg, Zimmer 154
aus. Sie kann während der allgemeinen
Dienstzeiten eingesehen werden.
Ebenso können Detailpläne der einzelnen von
der Genehmigung zur Freilandhaltung ausge-
nommenen Gebiete im Landratsamt eingese-
hen werden.

2. Wer Geflügel im o. g. Gebiet in Freilandhaltung
halten will, hat dies der zuständigen Behörde
spätestens mit Aufnahme der Freilandhaltung
unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift
und ihres Standortes anzuzeigen (§ 1 Abs. 4
Geflügel-Aufstallungsverordnung).

3. Bei der Freilandhaltung sind Enten und Gänse
getrennt von sonstigem Geflügel zu halten
(§ 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-Aufstallungsverord-
nung). Der Halter von Enten und Gänsen hat
sicherzustellen, dass die Tiere monatlich virolo-

gisch auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5
und H7 untersucht werden. An Stelle dieser
virologischen Untersuchung nach § 1 Abs. 5
Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung kann
der Halter abweichend von § 1 Abs. 5 Satz 1
Geflügel-Aufstallungsverordnung Enten und
Gänse zusammen mit sonstigem Geflügel hal-
ten, soweit das sonstige Geflügel dazu dient,
die Einschleppung oder Verschleppung der Ge-
flügelpest in den Bestand frühzeitig zu erken-
nen. Im Falle des § 1 Abs. 5 Satz 3 Geflügel-
Aufstallungsverordnung muss die in der Anlage
zu § 1 Abs. 5 Satz 4 Geflügel-Aufstallungsver-
ordnung in Spalte 2 vorgesehene Anzahl von
sonstigem Geflügel gehalten werden:

Anzahl der gehaltenen Anzahl des sonstigen
Enten oder Gänse zu haltenen Geflügels

1 – 10 1 – 10
11 – 100 10 – 50

101 – 1000 20 – 60
> 1000 30 – 70

Höchstens jedoch dieselbe Anzahl wie gehalte-
ne Enten und Gänse.
Ferner hat der Halter jedes verendete Stück
sonstiges Geflügel in einer von der zuständigen
Behörde bestimmten Untersuchungseinrich-
tung unverzüglich auf Influenza-A-Virus der
Subtypen H5 und H7 virologisch untersuchen
zu lassen (§ 1 Abs. 5 Satz 5 Geflügel-Aufstal-
lungsverordnung).

5. Der Geflügelhalter ist verpflichtet, abweichend
von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 in Verbindung
mit Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung unab-
hängig von der Größe des Geflügelbestandes
in das zu führende Bestandsregister je Werktag
die Anzahl der verendeten Tiere zu vermerken
und abweichend von § 8b Nr. 1 bis 8 der Ge-
flügelpest-Verordnung unabhängig von der
Größe des Geflügelbestandes sicherzustellen,
dass
• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder

die sonstigen Standorte des Geflügels gegen
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren
gesichert sind,

• die Ställe oder die sonstigen Standorte des
Geflügels von betriebsfremden Personen nur
mit betriebseigener Schutzkleidung oder
Einwegkleidung betreten werden und dass
diese Personen die Schutz- oder Einweg-
kleidung nach Verlassen des Stalles oder
sonstigen Aufenthaltsortes des Geflügels
unverzüglich ablegen,

• Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich
gereinigt und Einwegkleidung nach Gebrauch
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von
Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften
und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert
werden und dass nach jeder Ausstallung die
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände
gereinigt und desinfiziert werden,

• betriebseigene Fahrzeuge abweichend von
§ 16 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung un-
mittelbar nach Abschluss eines Geflügeltrans-
ports auf einem befestigen Platz gereinigt
und desinfiziert werden,

• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerät-
schaften, die in der Geflügelhaltung einge-
setzt und von mehreren Betrieben gemein-
sam benutzt werden, jeweils im abgebenden
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfi-
ziert werden,

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämp-
fung durchgeführt wird und hierüber Aufzeich-
nungen gemacht werden,

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen
Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten
Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch ein-
mal im Monat, gereinigt und desinfiziert wer-
den.

6. Die virologischen Untersuchungen nach
§ 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverord-
nung sind jeweils an Proben von 60 Tieren je
Bestand in einer von der zuständigen Behörde
bestimmten Untersuchungseinrichtung durch-
zuführen. Die Proben sind mittels Rachentupfer
oder Kloakentupfer zu entnehmen. Werden
weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten,
sind die jeweils vorhandenen Tiere zu untersu-
chen (§ 2 Abs. 1 Geflügel-Aufstallungsverord-
nung).

7. Der Geflügelhalter hat der zuständigen Behör-
de unverzüglich jeden Nachweis des Influenza-
A-Virus der Subtypen H5 und H7 mitzuteilen.
Ferner hat er die Ergebnisse der Untersu-
chungen mindestens ein Jahr lang aufzubewah-
ren und der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf
des Kalendermonats, in dem ihm die Ergeb-
nisse der Untersuchung schriftlich mitgeteilt
worden sind (§ 2 Abs. 3 Geflügel-Aufstallungs-
verordnung).

8. Geflügel, ausgenommen Geflügel, das unmit-
telbar zur Schlachtung verbracht wird, darf nur
in den Verkehr gebracht werden, soweit das
Geflügel 7 Tage vor dem Inverkehrbringen in
einem geschlossenen Stall oder einer Schutz-
vorrichtung gehalten und längstens vier Werk-
tage vor dem Inverkehrbringen klinisch tierärzt-
lich oder im Falle von Enten und Gänsen virolo-
gisch nach näherer Anweisung der zuständigen
Behörde mit negativem Ergebnis auf Influenza-
A-Virus der Subtypen H5 und H7 untersucht
worden ist. Derjenige, der Geflügel in den
Verkehr bringt, hat eine tierärztliche Bescheini-
gung über die Untersuchung nach Satz 1 mitzu-
führen. Die Bescheinigung ist auf Verlangen der
zuständigen Behörde vorzulegen (§ 4 Geflügel-
Aufstallungsverordnung).

9. Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der
Geflügel-Aufstallungsverordnung sind gemäß
§ 6 Geflügel-Aufstallungsverordnung i. V. m.
§ 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des
Tierseuchengesetzes Ordnungswidrigkeiten.
Diese können mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet werden
(§ 76 Abs. 3 Tierseuchengesetz).

10. Nach § 2 der Geflügelpestschutzverordnung hat
jeder Geflügelhalter, der Geflügel im o. g.
Gebiet in Freilandhaltung halten will, sicherzu-
stellen, dass 
– die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die

für wildlebende Zugvögel nicht zugänglich
sind,

– die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu
dem wildlebende Zugvögel Zugang haben,
getränkt werden und

– Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände,
mit denen Geflügel in Berührung kommen
kann, für wildlebende Zugvögel unzugänglich
aufzubewahren ist.

Starnberg, 17.05.2006
Landratsamt Starnberg –
Dr. Volckens, Oberregierungsrätin

INHALT:

▼ Vollzug des Tierseuchengesetzes und der
Verordnung zur Aufstallung des Geflügels zum
Schutz vor der Klassischen Geflügelpest
(Geflügel-Aufstallungsverordnung) vom
9. Mai 2006

▼ Baugenehmigung zur Errichtung eines
Betriebshofes in Hanfeld

◆ Vollzug des Tierseuchengesetzes und der

Verordnung zur Aufstallung des Geflügels zum

Schutz vor der Klassischen Geflügelpest

(Geflügel-Aufstallungsverordnung) vom

9. Mai 2006

Das Landratsamt Starnberg erlässt folgende

Allgemeinverfügung
1. Das Gebiet des Landkreises Starnberg wird als

Gebiet festgelegt, in dem Geflügel auch außer-
halb geschlossener Ställe oder Schutzvorrich-
tungen gehalten werden darf (Freilandhaltung).
Ausgenommen hiervon sind folgende Gebiete
(siehe Karte):
– Ammersee:

Herrschinger Bucht und Seepromenade,
Gemeinde Herrsching, Dampferanlegestelle,
Gemeinde Herrsching OT Breitbrunn und
Dampferanlegestelle, Gemeinde Inning OT
Stegen

– Deixlfurter See, Gemeinde Tutzing OT Deixl-
furt

– Eßsee, Gemeinde Pöcking OT Aschering
– Maisinger See, Gemeinde Pöcking OT

Maising
– Oberer Weiher und Unterer Weiher,

Gemeinde Andechs OT Erling
– Pilsensee: Südbucht und Herrschinger Moos,

Gemeinde Seefeld und Herrsching
– Seachtn, Gemeinde Andechs OT Erling
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Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.

Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de

Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Fortsetzung nächste Seite >>>
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◆ Baugenehmigung zur Errichtung eines

Betriebshofes in Hanfeld

Das Landratsamt Starnberg hat die Baugenehmi-
gung zur Neuerrichtung eines Betriebshofes auf
dem Grundstück Fl.Nr. 269/2 der Gemarkung
Hanfeld, Stadt Starnberg an die Stadt Starnberg,
vertreten durch den Ersten Bürgermeister,
Vogelanger 2, 82319 Starnberg erteilt.
Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange werden durch das geplante Vorhaben
nicht verletzt.
Die Akte des Baugenehmigungsbescheides kann
im Landratsamt Starnberg – Kreisbauamt –,
Zimmer 279 nach vorheriger telefonischer Anmel-
dung (08151 148-457) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt
Starnberg in 82317 Starnberg, Postfach 1460, ein-
zulegen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn der
Widerspruch vor ihrem Ablauf bei der Behörde ein-
geht. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch rechtzeitig bei der Regierung von Ober-
bayern in 80534 München eingelegt wird.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden
Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-

schieden werden, so kann Klage beim Bayerischen
Verwaltungsgericht München in 80005 München,
Postfach 20 05 43, Bayerstraße 30, schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten
seit der Einlegung des Widerspruches erhoben
werden, außer wenn wegen besonderer Um-
stände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
4 Abschriften für alle übrigen Beteiligten beigefügt
werden.

Hinweise zum Widerspruchsverfahren:
Die Einlegung des Widerspruchs oder die Erhe-
bung der o.g. Klage durch E-Mail ist nicht zulässig.
Sollte der ggf. eingelegte Widerspruch erfolglos
sein, hat der Widerspruchsführer die Kosten des
Widerspruchsverfahrens zu tragen.
Der Widerspruch sollte bereits mit der Einlegung
begründet werden, da ansonsten nach Aktenlage
entschieden werden kann. Sollte der Widerspruch
dennoch ohne Begründung eingegangen sein, ist

Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Kostenlose telefonische und persönliche 
Beratung im Landratsamt Starnberg:
Nächster Termin: Donnerstag, 1. Juni 2006
14 bis 15 Uhr: telefonische Beratung
15 bis 18 Uhr: persönliche Beratung
Termine unter Telefon 08151 148 -509
www.lk-starnberg.de /energieberatung
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 StarnbergDer Ausländerbeirat bietet jeden ersten

Donnerstag im Monat eine Sprechstunde 
im Landratsamt Starnberg an.
Nächster Termin: Donnerstag, 1. Juni 2006 
14 bis 17 Uhr • Zimmer 148 a
Telefon 08151 148 - 322
www.auslaenderbeirat-starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

die Begründung binnen 3 Wochen nachzureichen.
Ist die Begründung bis zu diesem Zeitpunkt nicht
bei uns eingegangen, werden wir den Vorgang
ohne Begründung der Regierung von Oberbayern
zur Entscheidung vorlegen.

Starnberg, 17.05.2006
Landratsamt Starnberg – Heinrich Frey, Landrat


